
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4028
 - Wasserstraßen-Verkehrsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Schifffahrtsaufsicht im Hafen

1. 1.Schifffahrtsaufsichtsorgane haben Meldungen, die auf Grund der Bestimmungen dieses Kapitels bei ihnen

einlangen, der Hafenverwaltung über deren Ersuchen zur Kenntnis zu bringen.

2. 2.Schifffahrtsaufsichtsorgane haben Anordnungen, die Interessen der Hafenverwaltung oder von

Umschlagsunternehmen berühren, diesen zur Kenntnis zu bringen.

3. 3.Hafenmeister haben die in diesem Kapitel den Schifffahrtsaufsichtsorganen zugewiesenen Aufgaben als deren

Hilfsorgane zu erfüllen; sie sind in Ausübung ihrer schifffahrtspolizeilichen Aufgaben an die Weisungen der

Schifffahrtsaufsichtsorgane gebunden.

4. 4.Hafenmeister haben Vorkommnisse im Hafen, die die Sicherheit der Schifffahrt beeinträchtigen, sowie Verstöße

gegen das Schifffahrtsgesetz oder gegen nach diesem Gesetz erlassene Verordnungen unverzüglich den

Schifffahrtsaufsichtsorganen zu melden.
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